
A N S P R E C H P A R T N E R

Die Gemeinde Böhmenkirch hat das Büro
Reschl Stadtentwicklung mit der Betreu-
ung des Sanierungsgebiets beauftragt. Die-
ses übernimmt daher die Beratung und
Betreuung der privaten Maßnahmen. Die Be-
ratung erfolgt kostenlos und unverbindlich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Sanierungsträger
Reschl Stadtentwicklung GmbH & Co. KG
-Frau Krampfert-
Tel. 0711-220041-12
laura.krampfert@reschl-stadtentwick-
lung.de

Gemeinde Böhmenkirch
-Frau Patsch-
Tel. 07332 9600-21
lpatsch@boehmenkirch.de

Sanierungs-Hotline
Tel. 0711-22-00-41-12

Unterstützt durch:

A B L A U F

Beratungsgespräch oder Vor-Ort-
Termin bei Bedarf mit Begutachtung

Abstimmung mit Gemeinde über geplante
(Bau-) Maßnahmen und Gestaltung

Beginn der Baumaßnahme und
Beauftragung der Leistungen

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
mit dem Büro Reschl Stadtentwicklung

Einholen von Kostenvoranschlag/
-schätzung nach DIN 276 bei umfassen-
den Maßnahmen oder zwei Angebote
für einen Abbruch

Unterzeichnung der Vereinbarung über
die geplanten Baumaßnahmen/Abbrü-
che und Förderhöhe mit der Gemeinde

Nach Abschluss der Maßnahme: Foto-
dokumentation, Rechnungsprüfung,
Auszahlung der Fördermittel und An-
trag auf Steuerbescheinigung

Fotodokumentation von geplanten
Maßnahmen vor Beginn der Sanierung

Sanierungsmaßnahme
„Ortkern I I I“

-
Förderinformationen
für Eigentümer:innen



S A N I E R U N G S M A S S N A H M E N

Modernisierung

Mit der Modernisierung privater Bausubstanz
können bauliche Mängel dauerhaft beseitigt und
zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

Schwerpunkt sind umfassende Maßnahmen und
auch sog. Restmodernisierungen, wenn durch
vorherige Modernisierungen bereits moderne
Wohnverhältnisse hergestellt worden sind.

Abbruch und Entsiegelung

Für den Abbruch eines Gebäudes, das aus wirt-
schaftlichen oder städtebaulichen Gründen nicht
erhaltenswert ist, kann eine Kostenerstattung
beantragt werden. Die Förderung ist mit der Be-
dingung verbunden, dass im Anschluss an den
Abbruch eine Neubebauung erfolgt.

Voraussetzung

• Das Gebäude liegt im förmlich festgesetzten
Sanierungsgebiet „Ortskern III“

• Die Maßnahme entspricht den Zielen des
Neuordnungskonzepts

• Nach Abschluss der Maßnahme entspricht
die Funktion des Gebäudes den heutigen An-
forderungen

• Die Bauvorschriften sind einzuhalten, u.a.
das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)

• Das Gebäude fügt sich nach der Modernisie-
rung in das Ortsbild ein. Das Bauvorhaben
und die Gestaltung sind mit der Gemeinde
und dem Sanierungsträger abzustimmen

• Vor Auftragsvergabe/Beginn der Maßnahme
ist eine schriftliche Vereinbarung mit der Ge-
meinde abzuschließen

Was wird nicht gefördert?

• Maßnahmen, die vor Vertragsabschluss be-
gonnen wurden

• Luxusmodernisierungen
• Laufende Instandhaltungsmaßnahmen (z.B.

neuer Anstrich der Fassade, etc.)
• Neubauten
• Installation von Photovoltaikanlagen
• Skonti oder sonstige Abzüge
• Maßnahmen, die nicht vertragskonform aus-

geführt wurden
• Inventar

Was wird gefördert?

Baumaßnahmen, die zu einer deutlichen Verbes-
serung der Wohnverhältnisse führen, z.B.:

• Austausch von alten Fenstern und Türen
• Erneuerung der Elektroinstallationen
• Schaffung von Wohnungsabschlüssen und

neuer Raumaufteilung
• Verbesserung der Sanitärbereiche (alten- und

behindertengerecht)
• Verbesserung der Wärmedämmung
• Erneuerung der Heizungsanlage (ohne Anteil

Photovoltaik)
• Kosten für die Errichtung neuer Stellplätze

oder Garagen, falls keine Stellplatzverp�ich-
tung besteht

• Untergeordnete Anbauten (< 50%) zu
Wohnzwecken

• Der Abbau und die anschließende Wiederer-
richtung des Gebäudes unter weitestgehen-
der Wiederverwendung der alten Bauteile

Fördersätze

• Investitionsvolumen von mindestens 10.000 €
(Bagatellgrenze)

• Bei Ordnungsmaßnahmen (z.B. Abbruch-
maßnahmen, etc.) können bis zu 60 %
der berücksichtigungsfähigen Kosten einbe-
zogen werden. Die maximale Förderhöhe be-
trägt € 30.000. Eine Restwerterstattung für
das abzubrechende Gebäude erfolgt nicht.

• Bei Modernisierungs-, Instandsetzungs- und
Umnutzungs (Erneuerung von Gebäuden)
können bis zu 20 % der Gesamtkosten geför-
dert werden. Obergrenze sind max. 15.000 €
Zuschuss.

Erhöhte steuerliche Abschreibung
§ 7h EStG (bei Vermietung) 100% der Herstel-
lungskosten auf 12 Jahre
§ 10 f EStG (bei Eigennutzung) 90% der Herstel-
lungskosten auf 10 Jahre

Beispielrechnung für die Förderung:
Als förderfähig anerkannte Gesamtkosten (brut-
to): 100.000 €
davon 20 % Zuschuss: 15.000 €

Kombinierbar mit KFW- / Bafa-Förderung,
Denkmalpflege, etc.

Insgesamt sind max. 35 % der Kosten förderfä-
hig


